
62 Hans-Walter Klewitz,

geblieben und hat unter dem neuen Kanzler noch die DD. 128. 
133. 137 geschrieben. Dann scheint er seinen Wohnsitz in Goslar 
genommen zu haben, da er in den Jahren 1052—54 eine Reihe 
meist dort ausgestellter Diplome geschrieben hat (DD. 302—305. 
284. 315—317. 326).

W(inither) A: Auch bei ihm wiederholt sich die Beobachtung, 
daß seine Tätigkeit durch längere Pausen unterbrochen ist, wo dann 
andere für ihn eintreten.

W(inither) C: Unter Heinrich IV. habe ich weder W(inither) 
D noch seinen Kollegen WE wiedergefunden, wohl aber WC, 
der mithin wie EA und AA in der Zwischenzeit eine gewisse 
Stellung bei Hose innegehabt haben muß, so wie früher U(dal- 
rich) D.

Den geschlossenen Eindruck, den diese Zitate erwecken, hat Kehr 
in Beschränkung auf die Notare Heinrichs III. wie folgt zusam- 
mengefaßt1):

Auch ihre äußeren Schicksale gleichen sich: EA tritt nach zwei­
jähriger Tätigkeit zurück, und ob er nun, wie Breßlau vermutet 
hat, seinem Kanzler Eberhard nach Aquileia gefolgt ist oder eine 
Stellung in der Hofgeistlichkeit gefunden hat wie AA, er ist in 
der Kanzlei wieder von 1051 bis zu Ende 1054 tätig und wird 
dann wieder in den ersten Jahren Heinrichs IV. zum Dienst in 
der Kanzlei herangezogen. Ebenso AA., der nach dreijähriger Tätig­
keit in der Königszeit Heinrichs III. die Kanzlei verließ, um acht 
Jahre später dahin zurückzukehren, dann tritt auch er zurück, bis 
man ihn in den Anfängen Heinrichs IV. wieder zurückruft. Auch 

an UD darf hier erinnert werden und an UB, der durch 
viele Jahre hindurch und in eigentümlicher Stellung in der 
Kanzlei Konrads II. eine Rolle gespielt hat und ebenso unter 
Heinrich III. in den Jahren 1040 bis 1042. Nicht ohne Ab­
sicht haben wir den letztgenannten U(dalrich) B bisher über- 
gangen. Denn da es seit kurzem gelungen ist, den Schleier 
seiner Persönlichkeit zu lüften, ist auch für die anderen Notare 
die gleiche Laufbahn nahegelegt. Denn niemand wird be­
streiten wollen, daß die Stellung der GB, UC, UD, EA, AA, 

WAund WC nicht weniger merkwürdig ist als diejenige des UB,

1) MG. DD. 5, XLVII.


